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Entschädigungs- und  

Spesenreglement für den Verwaltungsrat der Stadt-
werke Gossau (Entwurf) 

 

I Allgemeine Bestimmungen  

Art. 1  
Grundlage 

Der Stadtrat erlässt – gestützt auf Art. 12 des Reglementes Stadtwerke vom XY - das Reg-

lement für die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates. 

 

 

II Entschädigung 

Art. 2  
Allgemeines 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf Ersatz ihrer im Interesse der 

Stadtwerke aufgewendeten Auslagen sowie auf eine ihrer Tätigkeit als Verwaltungsrat 

entsprechenden Vergütung. Die Vergütung wird angesichts des öffentlichen Zwecks der 

Unternehmung angemessen reduziert. 

 

Art. 3  
Jahrespauschale 

Die Entschädigung ist eine Jahrespauschale, welche die ordentliche Grundlagenarbeit, 

Kontakte, Korrespondenz, Sitzungen – auch mit externen Partnern – und die ordentliche 

Generalversammlung vergütet. Sie beträgt 

a) für den/die Verwaltungsrats-Präsident/in CHF 15'000 pro Jahr 

b) für die Mitglieder des Verwaltungsrates CHF 7'000 pro Jahr 

 

Art. 4  
Spesen und Sozialversicherung 

Für Termine, Kurse etc. innerhalb des Versorgungsgebietes der Stadtwerke werden keine 

Fahr- und Verpflegungsspesen ausgerichtet. 

 

Für Termine, Kurse etc. ausserhalb des Versorgungsgebietes gelten folgende Spesenvergü-

tungen: 

a) Fahrspesen mit dem Auto: Ansatz CHF 0.80 pro km, mit der Bahn die effektiven Fahr-

spesen erster Klasse (mit Beleg). 

b) Verpflegungspauschalen: CHF 20 für Mittagessen und CHF 30 für Nachtessen. 

c) Übernachtung: Die effektiven Auslagen mit Beleg.  
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Die Auszahlung der obgenannten Entschädigungen erfolgt unter Abzug etwaiger Sozial-

versicherungsbeiträge (Arbeitnehmeranteil). 
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